
„INSTRUMENTUM PACIS,  
Das ist: Friedens-Schluss zwischen beyden Lobl. Evangelischen Vor-Orten Zürich und Bern, an einem;  
Und den Fünf Lobl. Catholischen Orten Lucern, Ury, Schweitz, Unterwalden und Zug an dem anderen Theil;  
Wie solcher den 9. und 11. Augusti von allen Lobl. Orten, zu Arau ins gesamt geschlossen, aufgesetzt und 
unterschrieben;  auch allerseits Hoch-Oberkeitlich ratificirt und versiglet worden:  
Welcher auch künfftighin Der Lands-Fireden heissen und sein sol. Anno 1712 

 
Dieser transkribierte Ausschnitt zur Unterstellung von Rapperswil und Hurden unter die gemeine 
Herrschaft von Zürich und Bern. Die Kreis-Marchen zu dem Hurden zugehörigen Gebiet ist auf 
mehreren Kartenausschnitten abgebildet. Die Schleifung der auf den Karten abgebildeten Schanzen 
wird ebenfalls in diesem Vertragsabschnitt behandelt 
 
Ab Seite 6 letzter Abschnitt 
Zum Anderen / beyden Lobl. Ständen Zürich und Bern 
überlassen bleiben: (jedoch mit vorbehalt Lobl. Orths Glarus 
 habenden Rechtens:) die Stadt Rapperschweil samt der Brugg / 
Hof und Zohl und übriger Zugehörd / nach Innhalt der den 
1. Augustm[onat]. diss Jahrs von beyden Lobl. Ständen Zürich und 
Bern / mit Schultheiss und Rath zu Rapperschweil ge- 
Seite 7 
schlossener Capitulation / wie auch das gegenüber stehende Dorff 
Hurden / und von mitten desselben annoch ein destrict in allweg 
von Dreytausent bekanten und üblichen Schuhen weiters 
hinaus / mit der Erläuterung / dass ermeldtes Hurden und Ein- 
wohnere bey ihrer freyen und ohngehinderter Catholischen Re- 
ligions-Uebung / Geist- und weltlichen Freyheiten Recht- und 
Gerechtigkeiten / Haab und Gut ohngehindert ruhig verblei- 
ben / geschützt und geschirmt werden / denen dann auch Ihr Recht 
und Nutzniessung so sie auf dem Schweitzerischen Teritorio 
dermahlen haben / fürbas zuständig verbleiben solle. Darbey 
auch verglichen worden / dass zu ermeltem Hurden kein Fortifica- 
tiones oder Schanzen gegen einanderen gemachet werden sollen / 
und die Neu-aufgeworffene geschleiffet werden / um die ver- 
trauliche Nachbaurschaft widerum desto steiffer einzurichten 
und zubehalten: Item so solle auch… 

 

































 


